
28"Oktober 1952 

A n fra g_~ 

der Abg. Dr.P f e i f e r, DipL-Ing. Ur. B u c h bel' ger, H art -
He~1?ert 

1 eb, Drt Ara u s, DipL-~ng. Dr. S c h 8 t'. C h) Alois G r u be r und 

Genossen 
d'o 

an den Bundesminister fÜl~ Auswäl.'tigcn A~igelegenhei ten, 

betreffellddie Gleichenberger Übereinkorm:nel1~ 

- ...... -
Laut amtlicher Verla.ut barung wurden diebeiden Gle:ichünberger Überein~· 

kommen über die Liegens.chaften der österreichischen Doppelbesitzer im jugo­

slawischen Grenzbezirk uno zur Regelung des kleinEm Gl"enz-..rerkehrs zwisohen 

der Republik Österreioh und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien am 

24.0ktober l.J. paraphiert und wird die in Aussicht genommene österreichisch­

jugo~lawische Kommission am 3.Noyember d.J. in Marburg ihre Tätigkeit au,f­

nehmen. NaCh der Verlautbarung wird ihre Aufgabe sein, über die den österrei­

ohischen D~ppelbesitzern zurückzugebenden Liegenschaften in jedem einzel-

nen Falle zu entsoheiden. 

Da die Übereinkommen nochnieht in Kraft getreten sind, vielmehr v·or 

ihrer Inkraftsetzung demosterreiohiscchen Nationalrat gemäss Art .. 50 B .... VG. 

zur Genehmigung vorgelegt werden müssen, kann die Aufgabe der K~mmission 

wohl nur dahin aufgefasst werden, zunächst überblicksweise festzustellen, 

welche Liegenschaften den. östeJ:'reichischen Dc:ppelbesitzern zurüokgegeben 

werden sollen. 

Die Gleiohenberger Übereinkommen haben schwere Bedf~l1kcnhervorgerufen, 

·die bereits in einer Resolution der Sektion RJ.ckwanderer des Bundes der 

Auslands5sterreioher vom l8.September und in einer InteJ:'pellation der un­

a~hängigen Abgeordneten im. steiermärkisohen- Landtag vom l4"Oktober Ausdruok 

gefunden haben. In der Tat ist die geplante ungleiche Behandlung des 

jugoslawisohen Eigentums im;5sterreiohischen Grenz?ezirk und dßs t\sterrei­

chischen Eigentums im jugoslawisohen GrenzbezLrk rechtlich und politisoh 

untragbar. 

Während das jugc.'slawische Eigentum in Österreich unangetastet blieb 

und bleiben soll, will Jugcslawien nur einen Teil des :-esch18,gnahmten und 

ein~ezogenen österreichi sehen Grundei gentums zurüokgeben. Soweit das 

8sterl"eichisohe Grundeigentum beiderseits der Grc-mze 30 ha übersohreitet oder 

der Grundeigentümer Funktionär der NSDAP war, soll hingegen die Rüokgabe 

unterbleiben~ IUefür sind offenkundig rein jugoslawische, nicht aber 
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völkerreohtlioheGesicht$punkte massgebend. Österreich sollte aber unseres 

Eraohtens die ~$terreiohisohen lnteres~en im Rahmen des Völkerrechtes wie 

stets sR auch bei diesem Vertragsabschluss uneingeschränkt wahrnehmen. 

Nach dem Völkerrecht gilt aber der Grundsatz der Aohtungder Privat .. 

rechte der Ausländer. Nach diesem Grundsatz ist eine Wegnahme ausländischen 

Privatve'rmagens .hne Entsohädigung (Konfiska.tion) ,,-erboten. Wenn daher 

. Jug()slawien einen Teildeslsterreiohischen E!gent.ums nicht in n~tura 
, . . , 

ZUl'Ückzugebenbereit ist. so ist es verpfliohtet' !ürd.as eingezogene 

~sterreichische Privateigentum angemessene Entschädigung zu bezahlen. 

(Vgl.h:tezu Verdroß, V81kerreoht, ,Z.Auf'lage, 3.274 ff.) Diese Verpfliohtung 

sollte auch in dem Ubereinkommen ausdrlicklioh festgelegt werden .. Für den Fall 

der Niohtel nhaltung dieser Verpflichtung müsste sich Österreich die naoh dem 

Völkerrecht zulässigen Retorsionen Und Repressalien verbehalten. 

Überdies wäre bei den weiteren Verhandlungen darauf hinzuweisen, dass 

die ungleiche Behandlung der lSsterreichis ehen Staatsbürger nach politischen 

Gesiohtspunkten nioht nur gegen die ~stel'reiohlsche Bundesver~assung, 

sondern auch gegen Art. 1,2 und 7 der Allgemeinen Deklaration der Menschen­

rechte vom 10.12.1948 verst8sst, an welche au~h Jugoslawien als Mitglied 

der UNO geaunden ist· 

Bndlioh ist zu bedenken, dass die Republik öst~rreich, wenn sie die 

Einhaltung der allgemeinen Regeln des Völkerrechtes bei Abschluss Und 

DuRohfihrung des Vertrages nicht wahrnehmen und ~ichern würde, den Ge­

sGhädigten gegenüber selast sChadenersatzpfliohtig wt1rde. (Art. 9 lind 

23 B.-VG.) 

Die gefertigten Abgeel'dneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

rur die Ausw1:trtigen Angelegenheiten die 

A n f ra g e: 

Ist der He~r MiniSt er bereit, vo r Unt erz eichnung der b eid en Gr enzüb ere in­

k_en mit Jugeslawien die Einhalt1,mg ~er dargestellten vlSlkerrechtlichen 

Verpflichtungen durcth diese Volksrepublik sioherzustellen? 

... -........ .. 
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